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Wichtiger Hinweis der Redaktion 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Druckfehler oder versehentlich nicht veröffentlichte Texte keine  

Gewährleistung oder Haftung übernehmen. Dies gilt auch für eventuell daraus entstehende Folgeschäden. 
 

 

ANZEIGENSCHLUSS 

für das Amtsblatt am 01.06.2016  

ist der 25.05.2016 um 12.00 Uhr. 
Anzeigen, die später eingehen, können leider nicht 

berücksichtigt werden. 
 

APOTHEKEN – NOTDIENST:                   
 

Fr., 27.05.16 ab 18.00 Uhr bis Fr., 03.06.16, 18.00 Uhr     
Hirsch Apotheke, Bamberger Str. 40, 96172 Mühlhausen 
Telefon: 09548 / 260  

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:   11 6 11 7 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 

 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt 

Veterinäramt und Verbraucherschutz 

Az. 81.5650.20 

 

Vollzug des Tiergesundheitsrechts; 

Genehmigung zur vorbeugenden, freiwilligen Imp-

fung gegen die Blauzungenkrankheit bei Rindern, 

Schafen und Ziegen vom 12.05.2016 
 
Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erlässt folgende  
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Die vorbeugende Impfung von Rindern, Schafen 

und Ziegen gegen die Erreger der Blauzungen-
krankheit im Landkreis Erlangen-Höchstadt wird 
genehmigt. 
 

2. Die Genehmigung wird mit folgenden Auflagen 
verbunden: 

 
2.1. Der Tierhalter hat einen Tierarzt seiner Wahl mit 

der Impfung zu beauftragen. 
 
2.2. Die Impfung darf nur mit zugelassenen inaktivier-

ten Impfstoffen durchgeführt werden.  
 
2.3. Der Tierhalter oder ein von ihm beauftragter Tier-

arzt hat die Impfung innerhalb von sieben Tagen 
nach der Durchführung unter folgenden Angaben 
in die HI-Tier-Datenbank einzutragen: 
 
- Registriernummer des Betriebes 
- Datum der Impfung 

- verwendeter Impfstoff 
- Rinder: Ohrmarkennummern 

 
2.4. Die Impfungen sind entsprechend den 

Vorgaben des Impfstoffherstellers durchzu-
führen.  
 

3. Für diese Allgemeinverfügung werden keine 
Kosten erhoben.   

 
4. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach 

ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Erlangen-Höchstadt als öffent-
lich bekannt gegeben. 

 
Hinweis: 
 
1) Zur korrekten Erfassung der Impfdaten in HI-
Tier werden vom LGL Bayern Eingabeanleitun-
gen für Tierärzte und Landwirte auf der Internet-
seite 
http://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/index.htm 
zur Verfügung gestellt. 

 
2) Tierärzte haben Aufzeichnungen über die Her-
kunft, die Art, die Menge und den Verbleib der 
erworbenen Impfstoffe unter folgenden Angaben 
zu führen: 
 
- Datum des Erwerbs 
- Bezeichnung des Mittels mit Zulassungsnummer 
- Chargenbezeichnung des Mittels 
- Datum des Verfalls des Mittels 
- erworbene Menge des Mittels 
- Name und Anschrift des Lieferanten und Emp-

fängers 
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3) Die Abgabe des Impfstoffes durch einen Tier-
arzt an einen Tierhalter oder an eine von diesem 
beauftragte Person ist verboten. 

 
4) Gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur 
der verfügende Teil der Allgemeinverfügung öf-
fentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfü-
gung kann mit ihrer Begründung während der üb-
lichen Geschäftszeiten im Landratsamt Erlangen-
Höchstadt, Dienststelle Höchstadt, Schlossberg 
10, 91315 Höchstadt, Zimmer Nr. 4, eingesehen 
werden. 
 
Höchstadt, den 12.05.2016 
gez.    
Nagler, Stellv. Abteilungsleiterin 
 

 

Sonstige Bekanntmachungen 

 

Nachruf 
 

Wir trauern um unsere langjährige Mitarbeiterin 
 

Frau Elisabeth Wild 
 

die am 13. Mai 2016 verstarb. 
 

Wir trauern mit ihrer Familie 
und werden sie in dankbarer Erinnerung behalten. 

 
Weisendorf, den 18. Mai 2016  

Markt Weisendorf 
Heinrich Süß, Erster Bürgermeister 

 
 

Wir gratulieren 

 
28.05.2016 Frau Irmengard Kladek 

Hoderweg 15 
83 Jahre 

28.05.2016 Frau Anna Ehrhardt 
Neustadter Str. 25 

72 Jahre 

29.05.2016 Herrn Georg Kleebauer 
Poststr. 1 

75 Jahre 

29.05.2016 Herrn Heinrich Gumbrecht 
Am Gilgenberg 1 

73 Jahre 

30.05.2016 Herrn Ferdinand Kreiner 
Sandstr. 10 

76 Jahre 

31.05.2016 Frau Elisabeth Seitz 
Denglerweg 6 A 

81 Jahre 

02.06.2016 Frau Berta Plura 
Feldäckerstr. 13 

86 Jahre 

03.06.2016 Frau Elise Lochner 
Hauptstr. 32 

89 Jahre 

03.06.2016 Frau Babetta Dick 
Meisterweg 9 A 

77 Jahre 

 
Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche! 
 

Problemabfallsammlung 1. Halbjahr 2016 
 
Do., 02.06. von 17.00 bis 18.00 Uhr 
Festplatz Weisendorf, Reuther Weg 
 

 

Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes 
 
Nächster Blutspendetermin 

 

Montag, 06. Juni 2016 von 17.00 bis 20.30 Uhr 
Weisendorf, Grundschule II (Aula), Reuther Weg 5 
 
Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen 
einhalten!! 
 
Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt ihren 
Blutspenderpass mit. Zumindest aber einen Lichtbild-
ausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führer-
schein). 
 

 
 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES BAU- UND UMWELTAUSSCHUSSES 

 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, 10.05.2016 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende: 19:20 Uhr 
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses 

 

 
TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift  
   
2. Bauanträge und Bauvoranfragen  
   
3. Bauantrag über den Anbau eines Wintergartens 

an das bestehende Einfamilienhaus, Flur-Nr. 
346/10 Gemarkung Weisendorf, Sechs-Morgen-
Straße 1 

 

   
4. Bauantrag über den Anbau an das bestehende 

Wohnhaus, sowie die Errichtung einer Dachgau-
be am bestehenden Wohnhaus, Flur-Nr. 507/10 
Gemarkung Weisendorf, Siedlerstraße 23 

 

   
5. Antrag auf Vorbescheid über den Neubau eines 

Einfamilienhauses, Flur-Nr. 136 Gemarkung 
Weisendorf, Kirchenstr. 17 und 19 

 

   
6. Vorbereitende Untersuchung und förmliche Fest-

legung eines Sanierungsgebietes im Altort 
Dachsbach des Marktes Dachsbach; Beteiligung 
als Träger öffentlicher Belange 

 

   
 
Erster Bürgermeister Heinrich Süß eröffnet um 19:00 Uhr 
die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses, 
begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße 
Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau- und 
Umweltausschusses fest. 
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Öffentliche Sitzung 

 

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift  

 
Mit der Einladung wurde die Sitzungsniederschrift versandt. 
 
Die Sitzungsniederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Bau- und Umweltausschusses am 18.04.2016 wird geneh-
migt. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 9  Nein: 0   
 
Das Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses vom 18.04.2016  wird zur Kenntnis 
während der Sitzung in Umlauf gegeben und gilt als ge-
nehmigt, wenn keine Einwände erhoben werden. 
 

2. Bauanträge und Bauvoranfragen  

 

3. Bauantrag über den Anbau eines Win-

tergartens an das bestehende Einfamili-

enhaus, Flur-Nr. 346/10 Gemarkung Wei-

sendorf, Sechs-Morgen-Straße 1 

 

 

Sachverhalt 
 
Der Antragsteller beabsichtigt die Errichtung des Wintergar-
tens auf der bisherigen Terrasse. Vom Bebauungsplan „Am 
Schlegelsberg“ müssen folgende Befreiungen erteilt wer-
den: Überschreitung der Dachneigung in einem kleinen 
Teilbereich im Osten (20,8° anstelle 10°) und Überschrei-
tung der Baugrenze von rund 2 m im Süden. 
 

Beschluss 
 
Zu dem Bauantrag wird das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt. Den Befreiungen von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes bezüglich der Überschreitung der Baugren-
ze und der Überschreitung der Dachneigung werden zuge-
stimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9   
 

4. Bauantrag über den Anbau an das be-

stehende Wohnhaus, sowie die Errich-

tung einer Dachgaube am bestehenden 

Wohnhaus, Flur-Nr. 507/10 Gemarkung 

Weisendorf, Siedlerstraße 23 

 

 

Sachverhalt 
 
Die Antragsteller beabsichtigen die Errichtung eines An-
baus zu Wohnzwecken am bestehenden Wohnhaus süd-
westlich zur Straßenseite, sowie die Errichtung einer Dach-
gaube am bestehenden Wohnhaus im Norden.  
 
Gestalterisch orientiert sich der geplante Anbau an dem be-
stehenden Wohnhaus. Er überschreitet hierbei sowohl die 
im Bebauungsplan „Auracher Berg 2“ festgesetzte Bau-
grenze um rund 1,5 m nach Süden, als auch die Gebäude-
fluchtlinie um rund 5 m nach Westen.  Da das Grundstück 
gemäß des Bebauungsplanes in einer Bungalow-Siedlung 
liegt, ist eine eingeschossige Bebauung vorgeschrieben. 
Der Anbau  soll allerdings aus einem Erdgeschoss und ei-
nem ausgebauten Dachgeschoss (Vollgeschoss) bestehen.  
 

Für Gebäude mit Erdgeschoss und einem Vollgeschoss 
schreibt der Bebauungsplan eine Dachneigung von 20° bis 
30° vor. Der Anbau soll aber dem bestehenden Wohnhaus 
entsprechend eine Dachneigung von 33° aufweisen.  
 
Am Einfamilienhaus und am geplanten Anbau sollen jeweils 
eine Dachgaube im Norden errichtet werden. Sowohl das 
bestehende, als auch das geplante Gebäude weisen eine 
Dachneigung von 33° auf. Der Bebauungsplan erlaubt 
Dachgauben nur auf Gebäuden mit einer Dachneigung von 
48° bis 52°. 
 
Aufgrund der vorgenannten Gegebenheiten müssen fol-
gende Befreiungen vom Bebauungsplan „Auracher Berg 2“ 
erteilt werden: 
 

 Überschreitung der Baugrenze um rund 1,5 m im Sü-
den 

 Überschreitung der Gebäudefluchtlinie um rund 5 m 
im Westen 

 Überschreitung der Geschosszahl (E zu E + 1) 

 Überschreitung der Dachneigung (33° statt 20° bis 30° 
für E + 1-Bebauung) 

 Errichtung einer Dachgaube unterhalb der vorgegebe-
nen Dachneigung (33° statt 48° bis 52°) für das beste-
hende Wohnhaus 

 Errichtung einer Dachgaube unterhalb der vorgegebe-
nen Dachneigung (33° statt 48° bis 52°) für den ge-
planten Anbau 

 
Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
gilt die Dachgaubensatzung des Marktes Weisendorf. Diese 
erlaubt Dachgauben an Gebäuden mit einer Dachneigung 
größer als 35° (§ 2 Buchst. a) Dachgaubensatzung). Das 
Wohnhaus und der Anbau unterschreiten diese Vorgabe 
mit einer Dachneigung von jeweils 33°. Ebenso dürfen die 
Dachgauben eine Länge von 2/5 der Firstlänge nicht über-
schreiten (§ 2 Buchst. b) Dachgaubensatzung). In diesem 
Fall rund 5,4 m am Wohnhaus und rund 3,4 m am Anbau. 
Die Dachgaube am bestehenden Gebäude soll eine Länge 
von rund 9,2 m erhalten, die am Anbau eine Länge von 
rund 5 m. 
 
Zusätzlich müssen somit  folgende Befreiungen von der 
Dachgaubensatzung des Marktes Weisendorf erteilt wer-
den: 
 

 Unterschreitung der vorgegebenen Dachneigung (33° 
statt >35°) am bestehenden Wohnhaus 

 Unterschreitung der vorgegebenen Dachneigung (33° 
statt >35°) am Anbau 

 Überschreitung der Dachgaubenlänge (9,2 m statt 5,4 
m) am bestehenden Wohnhaus 

 Überschreitung der Dachgaubenlänge (5 m statt 3,4 
m) am Anbau 

 
Ein Grenzabstand von 3 m wird sowohl auf der zur Siedler-
straße gerichteten Westseite, als auch auf der Südseite 
eingehalten. Es werden ausreichend Stellplätze geschaffen. 
Anzumerken ist, dass die umliegende Bebauung teilweise 
ähnliche Abweichungen aufweist und sich das Vorhaben in 
diese einfügt. Die angrenzenden Nachbarn werden nicht 
beeinträchtigt und haben die Planunterlagen vollständig un-
terzeichnet. Die Anzahl der Befreiungen ergibt sich aus 
dem Alter des Bebauungsplanes von fast 50 Jahren mit den 
damaligen städtebaulichen Trends und der heutigen bauli-
chen Entwicklung zur Schaffung maximalen Wohnraumes. 
Aus Sicht des Prinzips der Innenverdichtung sollte das Vor-
haben begrüßt werden. 
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Beschluss 
Zu dem vorliegenden Bauantrag wird das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt. Den vorgenannten Befreiungen wer-
den zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9   
 

5. Antrag auf Vorbescheid über den Neu-

bau eines Einfamilienhauses, Flur-Nr. 

136 Gemarkung Weisendorf, Kirchenstr. 

17 und 19 

 

 

Sachverhalt 
Für eine formelle Bearbeitung fehlende Unterlagen wurden 
noch nicht nachgereicht. Die Einsichtnahme erfolgt über 
Tischvorlage. 
 

Zurückgestellt 
 

6. Vorbereitende Untersuchung und förmli-

che Festlegung eines Sanierungsgebie-

tes im Altort Dachsbach des Marktes 

Dachsbach; Beteiligung als Träger öf-

fentlicher Belange 

 

 

Sachverhalt 
Mit Schreiben vom 11.04.2016 übersendete die Verwal-
tungsgemeinschaft Uehlfeld für den Markt Dachsbach den 
Erläuterungsbericht über die „Vorbereitenden Untersuchun-
gen, Ortsverbund Mittlere Aisch – östlicher Steigerwald, 
Altort Dachsbach“ mit den dazugehörigen Plänen. Dazu 
wird der Markt Weisendorf als Nachbargemeinde am Ver-
fahren beteiligt. 
 

Beschluss 
Da keine öffentlichen Belange des Marktes Weisendorf be-
rührt werden, bestehen seitens des Bau- und Umweltaus-
schusses gegen die genannten Planungen des Marktes 
Dachsbach keine Bedenken. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9   
 

Ende der öffentlichen Sitzung: 19:20 Uhr 
 
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
 
Die im Anschluss an die öffentliche Sitzung von Bürgerin-
nen und Bürgern gestellten Anfragen an den ersten Bür-
germeister und an die Gemeinderatsmitglieder werden be-
antwortet. 
 
Heinrich Süß    Thomas Fischer 
Erster 
Bürgermeister 

   Schriftführung 

___________________________________________ 
 
 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, 09.05.2016 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende: 20:10 Uhr 
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses 

 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift  
   
2. Energienutzungsplan für den Markt Weisendorf - 

Abschlussbericht der Energieagentur Nordbayern 
 

   
3. Aufstellung eines Bebauungsplanes für die 

Grundstücke Flur-Nrn. 943 und 944 Gemarkung 
Großenseebach im Ortsteil Neuenbürg 

 

   
4. Errichtung einer Funkantenne zur Verbesserung 

des BOS-Digitalfunknetzes auf dem Schlauch-
turm des Feuerwehrgerätehauses Karlsweg 2, 
91085 Weisendorf 

 

   
5. Örtliche Prüfung, Feststellung und Beschluss 

über die Entlastung der Jahresrechnung 2014 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO 

 

   
6. Feuerwehrkommandantenwahl Reinersdorf-

Neuenbürg 
 

   
7. Einrichtung eines Jugendbeirates; Antrag der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 

   
8. Antrag auf Erteilung eines Sachstandberichtes 

zur Auslastung der Kindertageseinrichtungen; 
Antrag der Fraktion der CSU 

 

   
Erster Bürgermeister Heinrich Süß eröffnet um 19:00 Uhr 
die öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates, begrüßt al-
le Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Marktgemeinderates fest. 

Öffentliche Sitzung 

 

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift  

 
Mit der Einladung wurde die Sitzungsniederschrift versandt. 
 
Die Sitzungsniederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates am 11.04.2016 wird genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18   
 
In der Sitzung des Marktgemeinderates vom 11.04.2016 
fand eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
Das Protokoll der nichtöffentlichen Niederschrift des Markt-
gemeinderates vom 11.04.2016 wird zur Kenntnis während 
der Sitzung in Umlauf gegeben und gilt als genehmigt, 
wenn keine Einwände erhoben werden. 
 

2. Energienutzungsplan für den Markt Wei-

sendorf - Abschlussbericht der Energie-

agentur Nordbayern 

 

 

Sachverhalt 
Der Marktgemeinderat Weisendorf hat mit Beschluss vom 
09.02.2015 (TOP 3 der öffentlichen Sitzung) die Energie-
agentur Nordbayern, Kulmbach mit der Erstellung eines 
Energienutzungsplanes beauftragt.  
 
Eine Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie ist mit Be-
scheid vom 19.01.2015 zugesichert. Um die Förderung zu 
erhalten ist ein Abschlussbericht erforderlich. 
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Herr Schrammek von der Energieagentur Nordbayern stellt 
in der Sitzung den Abschlussbericht vor.  
 

Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf nimmt hiervon Kenntnis 
und billigt dies.  
 

Zurückgestellt 
 

3. Aufstellung eines Bebauungsplanes für 

die Grundstücke Flur-Nrn. 943 und 944 

Gemarkung Großenseebach im Ortsteil 

Neuenbürg; Grundsatzbeschluss 

 

 

Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 04.04.2016 bitten mehrere Antragsteller 
um eine Beschlussfassung zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes. Dazu wird ein Bebauungsvorschlag für die 
Flur-Nrn. 943 und 944 mit 4 Wohnhäusern vorgelegt. Allen 
Gemeinderäten liegt das Schreiben vom 04.04.2016 mit der 
Bebauungsskizze und einem aktuellen Lageplan zur Infor-
mation vor. 
 
Nach dem gültigen Flächennutzungsplan ist dieser Bereich 
von Neuenbürg als „bestehende Wohnbauflächen“ darge-
stellt. Im südlichen Bereich der Flur-Nr. 944 besteht ein 
Baurecht im Innenbereich. Problematisch ist die Bebauung 
im nördlichen Bereich und insbesondere für die Flur-Nr. 
943. Aufgrund der tatsächlichen Bebauung und der vorge-
gebenen Grundstücke sieht das Landratsamt für die Flur-
Nr. 943 und den nördlichen Teil der Flur-Nr. 942/1 pla-
nungsrechtlich den Zustand eines Außenbereiches. Das 
Landratsamt empfiehlt der Gemeinde daher zur Regelung 
einer geordneten Bebauung den Erlass eines Bebauungs-
planes, gegebenenfalls auch für einen größeren Umgriff in 
diesem Ortsbereich von Neuenbürg. 
 

Beschluss 
 
Aufgrund des Antrages vom 04.04.2016 besteht Einver-
ständnis für die beiden Grundstücke Flur-Nrn. 943 und 944 
Gemarkung Großenseebach einen Bebauungsplan zu er-
lassen. Alle Kosten die im Zusammenhang mit der Erstel-
lung des Bebauungsplanes entstehen sind von den Antrag-
stellern bzw. Grundstückseigentümern zu tragen. Hierüber 
ist eine schriftliche Kostenvereinbarung gegebenenfalls mit 
einer Sicherheitsleistung (Bankbürgschaft) abzuschliessen. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18   
 

4. Errichtung einer Funkantenne zur Ver-

besserung des BOS-Digitalfunknetzes 

auf dem Schlauchturm des Feuerwehr-

gerätehauses Karlsweg 2, 91085 Wei-

sendorf 

 

 

Sachverhalt 
 
Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und 
Verkehr, vertreten durch Herrn Polizeihauptkommissar Mi-
chael Müller, plant die Errichtung einer Funkantenne zur 
Optimierung des BOS-Digitalfunknetzes auf dem bestehen-
den Schlauchturm des Feuerwehrgerätehauses am Karls-
weg 2, 91085 Weisendorf. Grund hierfür ist eine nicht zu-
friedenstellende Abdeckung des Digitalfunknetzes für die 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) im Bereich des Hauptortes Weisendorf, welche zu 
Kommunikationsschwierigkeiten während der Einsätze füh-
ren kann. Da in diesem Bereich die Kommunikation noch 
durch Analogfunk erfolgt, findet im Zuge dessen die Umrüs-
tung von Analog- auf Digitalfunk statt, indem die bisherige 
Antenne für Analogfunk durch die für Digitalfunk ersetzt 
wird. Die Nutzung wird sich ausschließlich auf den BOS-
Funk beschränken. Vor der Einreichung konkreter Planun-
terlagen benötigt das Bayer. Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr eine grundsätzliche Befürwortung 
durch den Marktgemeinderat. 
 

Beschluss 
 
Das Vorhaben zur Errichtung einer Funkantenne zur Ver-
besserung des BOS-Digitalfunknetzes auf dem Schlauch-
turm des Feuerwehrgerätehauses, Karlsweg 2, 91085 Wei-
sendorf, und somit die Umrüstung von Analog- auf Digital-
funk, wird grundsätzlich befürwortet. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18   
 
 

5. Örtliche Prüfung, Feststellung und Be-

schluss über die Entlastung der Jahres-

rechnung 2014 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO 

 

 

Sachverhalt 
 
Bei Beratung und Entscheidung über die Entlastung ist ers-
ter Bürgermeister Heinrich Süß persönlich beteiligt. Er 
übergibt den Vorsitz an seinen Stellvertreter, zweiten Bür-
germeister Karl-Heinz Hertlein. Als Leiter der Verwaltung ist 
erster Bürgermeister Heinrich Süß während der Beratung 
anwesend, um bei Bedarf Auskünfte zu erteilen. 
 
Am 25.06.2015, 30.07.2015, 01.10.2015, 29.10.2015 und 
am 26.11.2015 wurde die Jahresrechnung 2014 vom Rech-
nungsprüfungsausschuss örtlich geprüft. Zu den Feststel-
lungen des Rechnungsprüfungsausschusses wurde von der 
Verwaltung am 30.03.2016 Stellung genommen. Am 
07.04.2016 hat der Rechnungsprüfungsausschuss im 
Rahmen der Schlussbesprechung die Stellungnahme der 
Verwaltung behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
„Die Stellungnahme der Verwaltung vom 30.03.2016 wird 
zur Kenntnis genommen, der Rechnungsprüfungsaus-
schuss ist inhaltlich mit der Stellungnahme einverstanden. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Markt-
gemeinderat, die Jahresrechnung 2014 festzustellen und 
den ersten Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung zu 
entlasten.“ 
 
Der Prüfungsbericht mit sämtlichen Anlagen sowie die Jah-
resrechnung 2014 liegen während der Marktgemeinderats-
sitzung zur Einsicht bereit. 
 
Nach Art. 102 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat der Ge-
meinderat in öffentlicher Sitzung die Jahresrechnung fest-
zustellen und über die Entlastung zu beschließen. 
 
Mit der Entlastung wird das Verfahren der Rechnungsle-
gung förmlich abgeschlossen und der Marktgemeinderat bil-
ligt die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Haushaltsüber-
schreitungen werden mit der Entlastung genehmigt. 
 
Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses Dr. 
Christiane Kolbet erläutert den Ablauf der Sitzungen des 
Prüfungsgremiums. Aufgrund des einstimmigen Beschlus-
ses des Rechnungsprüfungsausschusses empfiehlt sie 
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dem Marktgemeinderat, die Feststellung der Jahresrech-
nung 2014 zu beschließen und der Entlastung des ersten 
Bürgermeisters und der Gemeindeverwaltung zuzustimmen. 
 

Beschluss 
 
Die Jahresrechnung 2014 wird gemäß Artikel 102 Absatz 3 
der Gemeindeordnung mit folgendem Ergebnis festgestellt: 
 
 Verwaltungs-

haushalt 
€ 

Vermögens-
haushalt 

€ 

Gesamthaus-
halt 
€ 

Feststellung 

des Sollergeb-

nisses 

Einnahmeseite 

   

Summe Soll-
Einnahmen 

10.766.785,90 9.015.414,81 19.782.200,71 

    

+ neue Haus-
haltseinnahme-
reste 

0,00  0,00 0,00 

    
./. Abgang alter 
Haushaltsein-

nahmereste 

0,00  0,00 0,00 

    
./. Abgang alter 
Kasseneinnah-
mereste 

0,00 25.750,00 25.750,00 

    
Summe bereinig-
te Solleinnah 
men 

10.766.785,90 8.989.664,81 19.756.450,71 

    
Ausgabeseite    
Summe Soll- 
Ausgaben 

10.766.785,90 9.025.611,81 19.792.397,71 

    
+ neue Haus-
haltsausgabe-
reste 

0,00 182.500,00 182.500,00 

    
./. Abgang alter 
Haushaltsaus-
gabereste 

0,00 218.447,00 218.447,00 

    
./. Abgang alter 
Kassenausgabe-
reste 

0,00 0,00 0,00 

    
Summe bereinig-
te Soll-Ausgaben 

10.766.785,90 8.989.664,81 19.756.450,71 

    
Etwaiger Unter-

schied 
   

bereinigte Soll-
Einnahmen 
./. bereinigte 
Soll-Ausgaben 
(Fehlbetrag) 

10.766.785,90 
10.766.785,90 

0,00 

8.989.664,81 
8.989.664,81 

0,00 

19.756.450,71 
19.756.450,71 

0,00 

    
1) Darin enthal-
ten: Zuführung 
zum Vermö 
genshaushalt: 

  
1.532.846,72 

 

    
2) Darin enthal-
ten:  Überschuss 
nach § 79 Abs. 3 
Satz 2 
KommHV-
Kameralistik: 

  
 

7.110.300,14 

 

    
Feststellung 

des Ist- 

Ergebnisses 

   

Ist-Einnahmen 10.770.283,48 11.183.421,23 21.953.704,71 
    
Ist-Ausgaben ./. 10.820.433,13 ./. 10.877.421,23 ./. 21.697.854,36 
    
Ist-
Überschuss/Ist-
Fehlbetrag 

./. 50.149,65 306.000,00 255.850,35 

    

Bestandsver-

probung 

Ist-
Überschuss/Ist-
Fehlbetrag 

./. 50.149,65 306.000,00 255.850,35 

    
Kasseneinnah-
mereste (+) 

50.153,65 0,00 50.153,65 

    
Kassenabgabe-
reste (-) 

4,00 0,00 4,00 

    
Haushaltsein-
nahmereste (+) 

0,00 0,00 0,00 

    
Haushaltsaus-
gabereste (-) 

0,00 306.000,00 306.000,00 

    
Soll-Fehlbetrag 
aus Vorjahren 
(+) 

0,00 0,00 0,00 

    
Gesamtergeb-

nis: 
0,00 0,00 0,00 

 
Gleichzeitig beschließt der Marktgemeinderat die Entlas-
tung des ersten Bürgermeisters und der Gemeindeverwal-
tung bezüglich der Jahresrechnung 2014 gemäß Artikel 102 
Absatz 3 der Gemeindeordnung. 
 
Mit der Entlastung wird das Verfahren der Rechnungsle-
gung förmlich abgeschlossen und der Marktgemeinderat bil-
ligt die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Haushaltsüber-
schreitungen werden mit der Entlastung genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 17  Nein: 0  Anwesend: 18   
Der erste Bürgermeister übernimmt den Vorsitz. 
 

6. Feuerwehrkommandantenwahl Reiners-

dorf-Neuenbürg 
 

 

Sachverhalt 
 
Am 14.04.2016 fand die Wahl des Kommandanten und des 
stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuer-
wehr Reinersdorf-Neuenbürg entsprechend den einschlägi-
gen Bestimmungen des Bayer. Feuerwehrgesetzes 
(BayFwG) und der Satzung des Marktes Weisendorf über 
die freiwilligen Feuerwehren statt.  
 
Zum Kommandanten wurde Herr Rascher Stephan, Rei-
nersdorfer Str. 28, Reinersdorf, 91085 Weisendorf und zum 
stellvertretenden Kommandanten wurde Herr Grau Florian, 
Reinersdorfer Str. 8, Reinersdorf, 91085 Weisendorf ge-
wählt.  
 
Beide Kommandanten haben die Wahl angenommen. Der 
Kreisbrandrat Matthias Rocca hat mit Schreiben vom 
23.04.2016 mitgeteilt, dass die Bestätigung zum Komman-
danten und zum stellvertretenden Kommandanten erfolgen 
kann. 
 
Gemäß Art. 8 Abs. 4 Satz 1 BayFwG bedarf der Gewählte 
der Bestätigung durch die Gemeinde im Benehmen mit dem 
Kreisbrandrat. 
 
Der Bayerische Gemeindetag gab die Empfehlung, die Be-
stätigung durch Gemeinderatsbeschluss herbeiführen zu 
lassen. 
 

Beschluss 
 

a) Bestätigung des Kommandanten 
Der  Gemeinderat  bestätigt   Herrn  Rascher  Stephan, 
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Reinersdorfer Str. 28, Reinersdorf, 91085 Weisendorf als 
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Reinersdorf-
Neuenbürg. 
 

Abstimmungsergebnis: 18:0 
 

b) Bestätigung des stellvertretenden Kommandanten 
Der Gemeinderat bestätigt Herrn Grau Florian, Reinersdor-
fer Str. 8, Reinersdorf, 91085 Weisendorf als stellvertreten-
der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Reinersdorf-
Neuenbürg.  
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18   
 

7. Einrichtung eines Jugendbeirates; An-

trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 

 

Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 26.04.2016 stellt die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, 
dem Marktgemeinderat innerhalb der nächsten 3 Monate 
ein Konzept zur Wahl und Konstituierung eines Jugendbei-
rates wie auch Kriterien zur Berücksichtigung entsprechen-
der Bewerber(-innen) zur Beratung und Abstimmung vorzu-
legen. 
 
Die Begründung kann dem Antrag vom 26.04.2016, welcher 
den Marktgemeinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung 
zugesandt wurde, entnommen werden. 
 
Frau Dr. Kolbet erläutert den vorliegenden Antrag. Herr 
Traugott Goßler sollte eingeladen werden. Die Jugendli-
chen sollten ebenfalls zum Austausch eingeladen werden. 
Nach eingehender Diskussion wird der Antrag von 3 Mona-
te auf 12 Monate abgeändert.  
 

1) Beschluss 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, dem Marktgemeinderat in-
nerhalb der nächsten 12 Monate ein Konzept zur Wahl und 
Konstituierung eines Jugendbeirates wie auch Kriterien zur 
Berücksichtigung entsprechender Bewerber(-innen) zur Be-
ratung und Abstimmung vorzulegen. 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 6 Nein: 12 
Anwesend: 18 
 
Der Antrag ist somit abgelehnt.  
 

2) Beschluss 
 
Herr Marktgemeinderat Ferbar stellt folgenden Antrag zum 
Beschluss. 
 
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, im Amtsblatt und 
auf der Homepage einen Aufruf zu schalten, ob Jugendliche 
einen Jugendbeirat wählen möchten. 
Die Notwendigkeit der Einrichtung eines Jugendbeirates ist 
zu eruieren.   
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ja: 14  Nein: 4  Anwesend: 18   
 
 

8. Antrag auf Erteilung eines Sachstandbe-

richtes zur Auslastung der Kindertages-

einrichtungen; Antrag der Fraktion der 

CSU 

 

 

Sachverhalt 
 
Der Antrag der Fraktion der CSU vom 28.02.2016 (Eingang: 
01.03.2016) wurde allen Marktgemeinderatsmitgliedern zu-
sammen mit der Ladung übermittelt und liegt der Nieder-
schrift als Anlage bei. 
 
In der Sitzung am 09.05.2016 erfolgt ein Sachstandsbericht.  
 

Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf nimmt vom Sachstands-
bericht Kenntnis.  
 

Zur Kenntnis genommen 
 

Ende der öffentlichen Sitzung: 20:10 Uhr 
 
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
 
Die im Anschluss an die öffentliche Sitzung von Bürgerin-
nen und Bürgern gestellten Anfragen an den ersten Bür-
germeister und an die Gemeinderatsmitglieder werden be-
antwortet. 
 
Heinrich Süß    Eva Fröhlich 
Erster 
Bürgermeister 

   Schriftführung 

___________________________________________ 
 

Fundsachen: 

 

Geldbetrag FO: Bank Nähe Rathaus 

 

Fundamt:   Gemeinde Weisendorf,  

                    Zimmer Nr. 205, Tel. 09135/712027 
___________________________________________ 
 

Der Seniorenbeirat informiert:  
 
Einladung 
Sitzung:  Seniorenbeirat 
Tag:  Donnerstag, 02.06.2016 
Uhrzeit:  19:30 Uhr 
Ort:  Bürgerstuben, Reuther Weg 6 
 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind natür-
lich gerne gesehene Gäste. 
Ihre konstruktiven Anregungen nehmen wir dankbar 
entgegen. 

___________ 
 

Seniorenausflug 
 

Am Mittwoch, den 01. Juni 2016 laden wir Sie zu ei-
nem Tagesausflug nach Forchheim recht herzlich ein.  
Programm: 
10.00 Uhr Abfahrt in Buch Bushaltestelle, Nankendorf, 
Weisendorf Bauhof, Reuth 
Stadtführung, Mittagessen, Zeit zur freien Verfügung, 
Kaffeepause, Museum oder bei schönem Wetter evtl. 
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Parkspaziergang, Änderungen vorbehalten, Rückfahrt 
16.30 Uhr 
Der Preis für Busfahrt und Stadtführung beträgt 15,- € 
und wird im Bus eingesammelt. 
 
Anmeldung richten Sie bitte bis spätestens 27. Mai 
2016 telefonisch an Rita Nimmerrichter-Henle, Tel. 
09135/721110 oder Christa Schacher, Tel. 
09135/8062. 
 

 

Der Seniorenbeirat informiert: 

 

Unser nächstes Seniorenradeln findet am Freitag, 

den 27. Mai 2016 statt. 
 
Ziel: Landgasthof „Brennereistuben“, Wilhelmsdorf; 
Treffpunkt: 10.00 Uhr, am Festplatz bei der Schule in 
Weisendorf; 
Strecke: ca. 50 km; 
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittelschwer. 
Hinweis: Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Verant-
wortung und Gefahr. 
 
Bei Regenwetter fällt die Radtour aus. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 
Das Organisationsteam 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

Unsere nächste Wanderung findet am Donnerstag, 

den 02. Juni 2016 statt. Wir wandern von Ketschen-
dorf über die Friesener Warte nach Wernsdorf. 

 
Treffpunkt: 9:00 Uhr am Festplatz, Reuther Weg,  
                   Weisendorf. 
 
Bei auswärtigen Wanderungen beträgt der Benzinkos-
tenanteil € 5,00 je Mitfahrer. Wir wandern ca.3,5 - 4 
Stunden. Auf halber Strecke kehren wir zum Mittages-
sen ein. Richtiges Schuhwerk und der Witterung ent-
sprechende Kleidung sind erforderlich. 
  
Über rege Teilnahme freuen wir uns. 
Ihr Seniorenbeirat 
 

vhs aktuell 

A 502: Schnupperkurs Gartenkeramik 
Inge Stimper, 07.07. und 21.07.16 
jeweils Donnerstag 19.00-22.00 Uhr 
und 19.00-21.00 Uhr 
Entgelt: 22,50 € 
Anwesen Trescher, Kirchenstr.1, Weisendorf 
 

Versichertenberater für Weisendorf 
 

 Beißer Harald, Mönchweg 5, Weisendorf 
Tel. 09135 / 6959 oder 0176 / 84106777 

 Goebel Dieter, Weisendorf 
Tel. 09135 / 2775 

Auskunft und Beratung nach tel. Vereinbarung. 

Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen 

Rentenversicherung Nordbayern 
 
Sprechtage im Landkreis Erlangen-Höchstadt 2016 
 
Erlangen 
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
(Stadtverwaltung, Versicherungsamt), 
Terminvereinbarung:  09131 / 862835 

Termine: jeden Montag und Dienstag 
 jeweils 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr 

 
Höchstadt/Aisch 
Obere Brauhausgasse 7, 91315 Höchstadt/Aisch 
(Kommunbrauhaus, EG, kleiner Sitzungssaal) 
Terminvereinbarung:  09193 / 626-123 

Termine: jeden 1., 2. und 3. Mittwoch im Monat 
 jeweils 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr 

 
Herzogenaurach 
Marktplatz 11, Stadtverwaltung, 91074 Herzogenaurach 
Terminvereinbarung:  09132 / 901114 

Termine: jeden 1. und 3. Dienstag im Monat  
                jeweils 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr 

  
Zur telefonischen Terminvereinbarung die Versiche-
rungsnummer nennen. Zur Beratung ist die Mitnahme 
der Versicherungsnummer, der Versicherungsunterla-
gen und des Personalausweises erforderlich! 
 

 
                                Zukunft braucht Menschlichkeit 

Ortsverband 
                                 Seebachgrund-Großenseebach 

 
Sehr geehrte Damen u. Herren - liebe Mitglieder,  

die Abholzeiten für unsere 4-Tage-Sommerreisen 

nach Südtirol und Schweiz mit Bus 1 (26.-29.06.); 

Bus 2 (09.- 12.07.); Bus 3 (23.-26.07.); Bus 4 (27.-

30.07.) veröffentlichen wir  Ihnen in einem Juni bzw. 
auch Juli – Amtsblatt.   
 
Falls Fragen, bitte an Vors. Valen-

tin Schaub, Tel. 547.  
 

 

Herzliche Einladung zum Familien-Sommerfest am 

Samstag, 04. Juni 2016 
 
„Die Welt ist bunt – wir gehören zusammen!“ 
 
Beginn um 15.00 Uhr mit Vorführungen der Kinder 
 
Ab 16.00 Uhr: Verschiedene Spiel- und Aktionsstatio-
nen 
 
Großes internationales Buffet – Bitte Geschirr selbst 
mitbringen! 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Ihr KITA-Team mit Elternbeirat 
___________________________________________ 
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Der Markt Weisendorf 
(ca. 6.700 Einwohner), Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt, sucht zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt eine/n  
 

Beamtin / Beamten der 3. Qualifikationsebene 

oder Angestellte/n mit Angestelltenlehrgang II 

als Sachbearbeiter/in für das Bauamt 
 

in Vollzeit, unbefristet 
 

Ihr Aufgabengebiet umfasst folgende Schwer-

punkte: 

 Sachbearbeitung im Bereich Bauordnungsrecht 
und Baugenehmigungsverfahren, Vollzug der 
Bayerischen Bauordnung, Bürgerberatung 

 Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Ansprech-
partner/in für externe Planer 

 beschlussreife Aufbereitung der Sitzungsunter-
lagen und gelegentlicher Sitzungsdienst bzw. 
Teilnahme an Sitzungen 

 

Wir erwarten: 

 selbstständige Arbeitsweise 

 gute Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 gute MS-Office-Kenntnisse 

 Fortbildungsbereitschaft 

 Fachkenntnisse und Berufserfahrung in den 
oben genannten Bereichen sind wünschenswert 

 

Wir bieten: 

 vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 gleitende Arbeitszeit sowie die üblichen Sozial-
leistungen des öffentlichen Dienstes 

 

Die Vergütung richtet sich nach der Qualifikation, der 
Berufserfahrung und den Vorschriften des BayBesG 
bzw. des TVöD-VKA (max. A9 / A10 bzw. Entgelt-
gruppe 9). 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen (z. B. Lebenslauf, Ab-

schlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse etc.) bis spätes-

tens 31. 5. 2016 an den Markt Weisendorf, z. Hd. 

Frau Fröhlich, Gerbersleite 2, 91085 Weisendorf. 
 

Für Auskünfte können Sie Frau Fröhlich unter Tel.: 
09135 7120-12 erreichen. 
 

Reisekosten werden nicht erstattet. 
 

Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, 
dass wir Ihre Unterlagen auch elektronisch erfassen 
und bis zu sechs Monate nach der Besetzung der 
Stelle aufbewahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Markt Weisendorf 
(ca. 6.700 Einwohner), Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt, sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt für das Amt für Freizeit 
und Kultur eine/n 
 

Erzieherin / Erzieher oder 

Sozialpädagogin / Sozialpädagogen 

 

in Teilzeit 25 Std. / Woche, befristet ohne Sach-

grund für ein Jahr. Eine Verlängerung des Vertra-

ges ist ggf. möglich. 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte sind: 

 

 Organisation, Mitwirkung und Betreuung der ört-
lichen Veranstaltungen, z. B. Einzelveranstaltun-
gen, Veranstaltungsreihen und mehrtätige Ver-
anstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene, Familien und Senioren, Ferienprogramme 
für Kinder und Kulturveranstaltungen 

 Hausaufgabenbetreuung 

 Durchführung der offenen Werkstatt für Kinder 
und Jugendliche 

 Betreuung der Kinder und Jugendlichen 

 

Ihr Anforderungsprofil: 

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Er-
zieher/in oder Sozialpädagoge/-in 

 Flexibilität, freundliches Auftreten und Teamfä-
higkeit 

 verantwortungsbewusste und zuverlässige Ar-
beitsweise 

 Fortbildungsbereitschaft 

 gute EDV-Kenntnisse 

 

Wir bieten Ihnen: 

 vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 gleitende Arbeitszeit sowie die üblichen Sozial-
leistungen des öffentlichen Dienstes 

 tarifgerechte Vergütung entsprechend der per-
sönlichen Voraussetzungen und Qualifikation 
nach TVöD / VKA (max. Entgeltgruppe S 8 
TVöD / VKA SuE) 

 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen (z. B. Lebenslauf, Ab-

schlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse etc.) bis spätes-

tens 9. 6. 2016 an den Markt Weisendorf, z. Hd. 

Frau Fröhlich, Gerbersleite 2, 91085 Weisendorf. 
 
Für Auskünfte können Sie Frau Fröhlich unter Tel.: 
09135 7120-12 erreichen. 
 
Reisekosten werden nicht erstattet. 
 
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, 
dass wir Ihre Unterlagen auch elektronisch erfassen 
und bis zu sechs Monate nach der Besetzung der 
Stelle aufbewahren. 
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Beratungstag des Bezirks Mittelfranken in der 

Dienststelle, Landratsamt Höchstadt,  
 

am Mittwoch, den 01.06.2016 

An diesem Beratungstag können alle hör- und sprach-
auffälligen Kinder ab dem 3. Lebensjahr vorgestellt 
werden.  

Eine Überprüfung der Hörfähigkeit (keine medizini-
sche Untersuchung!) ist schon im frühen Kindesalter 
möglich. 
 
Bei Auffälligkeiten erhalten Sie einen Bericht für den 
HNO-Arzt und werden über weitere Therapiemöglich-
keiten informiert. 
Spricht Ihr Kind noch einzelne Laute falsch (z.B. Tatze 
statt Katze oder Loller statt Roller usw.), „lispelt“ es, 
„verdreht“ die Sätze oder „stottert“, so sollte eine 
Sprachprüfung erfolgen.  
 
Noch vor Schulbeginn könnten dann – wenn nötig –
sprachverbessernde Maßnahmen eingeleitet werden.  
 
Anmeldung ist erforderlich unter Tel.Nr.: 09193/20-580 
 

Kirchliche Nachrichten 

 

Kath. Pfarrgemeinde St. Josef 
 

Samstag, 28. Mai  
13.00 Trauung Dominik u.Julia Baier – mit Taufe  

16.45 Beichtgelegenheit  

17.00 Rosenkranzandacht  

17.30 VAM Gebetsged.  
f.+Bernd Hickl u.+Angeh.  
FÜR + Mann u.Vater Helmut Kreiner  
FÜR + Mann u.Vater u.alle +Angeh.  
Herzliche Einladung: Die Teilnehmer der Fortbildungstage 
gestalten musikalisch den Gottesdienst mit – anschließend 

„Geistliche Abendmusik“ i.d.Kirche  

Sonntag, 29. Mai, 9. So i J  
  5.00 Abfahrt nach Altötting (ab Bauhof)  

10.30 Pfarrgottesdienst mit TAUFE Anton Geinzer  

18.00  Maiandacht  

Dienstag, 31. Mai 

SK         Hl. Messe (aktuelle Uhrzeit siehe Homepage) 

Mittwoch, 1. Juni 

8.30 Hl. Messe 

Donnerstag, 2. Juni 

18.00 Hl. Messe  
 

- - - - - - - - - - - - - 

 

Herzliche Einladung zum Kinderwortgottesdienst 

am Sonntag, 29. Mai 2016 um 10.30 Uhr 
 

MARIA, die Mutter Jesu 

 

Herzlich eingeladen sind alle Klein- und Kindergarten-

Kinder von ca. 2 bis 7 Jahren mit Begleitung; die Grö-

ßeren dürfen gerne schon alleine kommen.  
Wir treffen uns in der Kirche und feiern dann nebenan im 
Kindergarten. Wir basteln und kehren zum Vater unser zu-
rück in die Kirche. 
 

Nächste KiGo-Termine: 19.06.2016 und 10.07.2016 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weisendorf  
 
Samstag, 28.05.2016 
12.30 Uhr Trauung Christian Drechsler und Julia Drechsler, 
geb. Staudigel 

Sonntag, 29.05.2016  - 1. Sonntag nach Trinitatis -  
9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant Heinrich Plawer) 

Montag, 30.05.2016 
17.45 Uhr Posaunenchorprobe für Nachwuchsbläser 
19.00 Uhr Posaunenchorprobe 

Dienstag, 31.05.2016 
20.00 Uhr Hauskreis „Horizont“.  
Thema: „Ursprung christlicher Feste und ihre Bedeutung“. 
Kontakt: Erika Baak, Tel. 09135/915 

Mittwoch, 01.06.2016 
Ab 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr „Mittwochs-Café“, im Gemeinde-
haus 

Donnerstag, 02.06.2016 
9.30 bis 11.00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe „Zwergentreff“ –  
für Kinder bis 3 Jahre, im Gemeindesaal.  
Kontakt: M. Gerdes, Tel. 0176/47368099 und  
M. Roberts, Tel. 0176/72578029 
 

 

 

donnerstags von 17-18 Uhr 
(1.Treffen am 02. Juni) 

im Gemeindehaus (1.OG Jugendraum)  
(Hauptstr. 12 in Weisendorf) 

für Einsteiger zwischen 13-25 Jahren 
(eigene Gitarre mitbringen/ausleihen) 

Kursleiterinnen: 
Dr. Heike Bindner und 

Kinder- und Jugendreferentin Johanna Meier-Heling 
Tel.: 09135-725834 

E-Mail: Johanna.Meier-Heling@elkb.de 
 

 

Kleidersammlung 

Vom 6. bis 11. Juni 2016 führen wir eine Kleidersammlung 
zugunsten der Betheler Anstalten durch. (Plastiksäcke sind 
im Pfarramt erhältlich.) 

___________________________________________ 

Einladung zum Mittwochs - Café 

am 1. Juni 2016 

 

                           ab  9.00  bis 11.30  Uhr 

 
im Evang. Gemeindehaus Weisendorf, Haupt-
straße 12. 

 
Mit dem Mittwochs-Café möchten wir Ihnen die Gelegenheit 
bieten, gemütlich zu frühstücken und Kontakte zu knüpfen.  

Viele kommen regelmäßig, doch neue Gäste sind bei uns 
herzlich willkommen! 

Auf Ihr Kommen freuen sich 

Christa Groß und Reinhild Wagner 

 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kairlindach  

 
Samstag, den 28.05.2016 
10:00 Uhr  Kirchenchor-Probe in Großenseebach 

 

Sonntag, den 29.05.2016 
09:30 Uhr  Gottesdienst in Kairlindach  

mailto:Johanna.Meier-Heling@elkb.de
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Dienstag, den 31.05.2016 
15:00 Uhr Seniorenkreis in Großenseebach zum Thema: 
“Asylanten und Asylbewerber“ 

Donnerstag, den 02.06.2016 
20:00 Uhr  Kirchenchor-Probe in Kairlindach 

Freitag, den 03.06.2016 
16:30 Uhr  FABS für die Kleinen (1.- 3. Kl.) 
 

 

Kreuz&Quer –  

Evangelische Gemeinde Weisendorf 

lädt Sie herzlich ein… 
 

Sonntag, 29. Mai 

11:00 Gottesdienst 
Parallel Kindergottesdienst für Kinder: 
- von 4-6 Jahren 
- von 7-12 Jahren 
Eltern mit Kindern bis 3 Jahren können den Gottesdienst im 
Eltern-Kind-Raum verfolgen! 

 

Mittwoch, 1. Juni 

9:30 Müttercafé 
Für Mütter mit Kleinkinder oder ohne Kinder.  
Zeit zum Frühstück und Austausch über alles, was uns be-
schäftigt.  
Anmeldung erbeten. 
 
Kontakt: 
Evangelische Gemeinde Kreuz&Quer 
Schlossgartenstraße 2-4; 91085 Weisendorf 
Tel: 09135-725322, www.kreuz-quer.com 
 

 

Vereinsnachrichten 

 

Obst- und Gartenbauverein Weisendorf e.V. 
 

OGV Monatstreff 
 
Zum gemütlichen Beisammensein treffen wir uns im 
Vereinsheim. Jeden letzten Mittwoch im Monat um 

19.30 Uhr. Termin: 25.05.2016 

 

Die Vorstandschaft 

 

Nächster Termin: 29.06.2016 
______________ 

 
Zum  Arbeitsstammtisch  im Juni 2016 treffen wir uns  
 

am Mittwoch, dem 08. und 22. Juni 2016 um 18.30 

Uhr 
 
am  Grundstück, Reuther Weg 18. 
Wie immer 1 Stunde Arbeiten und dann gemütliches 
Beisammensein.  

 

Bitte die Termine im Kalender vermerken. 
 
Auf zahlreiches Erscheinen freut sich 
Die Vorstandschaft 

_______________ 

Vereinsfahrt zur Landesgartenschau 2016 – Ent-

decke Bayreuth 

 
Wir besuchen die oberfränkische Kulturmetropole 
Bayreuth, die Gastgeber der Landesgartenschau 2016 
ist. Die 45 ha große Wilhelminenaue bietet dem Besu-
cher renaturierte Bereiche des Roten Mains sowie vie-
le weitere Attraktionen für Jung und Alt. 
 

Termin:  Samstag, 16. Juli 2016 

Abfahrt:  09.00  Uhr Bushaltestelle an der Schule 

Ankunft: ca. 20.00 Uhr in Weisendorf 
 
Kosten: Mitglieder: Erw.:  27,00 € / Kinder:  12,00 € 
Nichtmitglieder: Erw.:  30,00 € / Kinder:  15,00 € 
Preise inklusive Bus und Eintritte. 
 
Anmeldung bei Friedrich Stark Tel.: 09135 – 8883 und 
Frank Münch Tel.: 09135 - 727436 
 

 

TSG Weisendorf e.V 
 
Abteilung Turnen 
 

Kinderolympiade am 5. Juni 2016 von 15-17 Uhr 
 
In diesem Jahr veranstaltet die Turnabteilung der TSG 
Weisendorf ihr Sommerfest in der Mehrzweckhalle am 
Sonntag, dem 05. Juni  2016, von 15.00 – 17.00 Uhr 
unter dem Motto „Kinderolympiade“. 
 
Eröffnet wird der Sporttag um 15.00 Uhr durch eine 
kurze Vorführung der großen Turnkinder. Danach ha-
ben alle Kinder die Möglichkeit, sich in der Turnhalle 
auszutoben und eine „olympische Medaille“ zu erlan-
gen. 

 
Es gibt Kaffee und Kuchen für die Kinder und ihre 
Familien in den ehemaligen Bürgerstuben. 
 

Mami fit & Baby mit  
Das Outdoor Workout mit Kinderwagen nach der 
Schwangerschaft. 
Um 16.00 Uhr bietet Nadine Sel eine Schnupperstun-
de an, Treffpunkt vor der Mehrzweckhalle. 

 

 

Rassegeflügelzuchtverein  

Rezelsdorf e.V.  
 

Am Sonntag, den 29. Mai 2016 findet in der Geflü-
gelhalle in Rezelsdorf von 08.00 bis 12.00 Uhr der tra-

ditionelle „Rezelsdorfer Tauben- und Geflügel-

markt“ statt. Neben Hühner, Zwerghühnern und Tau-
ben wird es auch wieder ein großes Angebot an Ha-
sen, Kaninchen und Kleintieren geben. Es stehen  ge-
nügend Käfige zur Verfügung, um die mitgebrachten 
Tiere zum Verkauf anzubieten. 
Es werden außerdem verschiedene Sorten von Geflü-
gelfutter und Geflügelzuberhör (z.B. Futter- und Was-

sertröge, Wärmelampen) verkauft. 
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Außerdem wird dieses Mal der Geflügelhof Dorn aus 
der Fränkischen Schweiz mit anwesend sein und der 
Jahreszeit entsprechendes Geflügel anbieten. 
 

Veterinärbehördliche Bestimmungen: 
Für alle Tiere ist ein Impfzeugnis vorzulegen. Weitere 
Auflagen können beim Veranstalter erfragt werden. 
Bitte bringen Sie ihre Betriebsnummer mit. 

 
Auf ihren Besuch freuen sich. 
RGZV Rezelsdorf e.V. 
Die Vorstandschaft 
 
Aktuelle Informationen gibt es ab sofort auch immer 
auf unserer neuen Homepage:  
www.rgzv-rezelsdorf.de 
 
Unsere nächste Monatsversammlung mit Ringausga-
be findet am  

Freitag, den 03.Juni 2016 
 

um 20.00 Uhr im Jugendraum der Geflügelhalle in Re-
zelsdorf statt.  
 
Zu dieser Versammlung möchten wir alle Mitglieder 
und Freunde des Vereins recht herzlich einladen. 
 
Aktuelle Informationen gibt es ab sofort auch auf im-
mer auf unserer neuen Homepage:  
www.rgzv-rezelsdorf.de 
 
Auf Ihren Besuch freuen sich  
Die Rezelsdorfer Geflügelzüchter 
 

 

ASV Weisendorf e.V. 

Donnerstag 26.05.2016 
 
14.00 Uhr ASV Weisendorf 2 – SC Adelsdorf 2 
16.00 Uhr ASV Weisendorf – SC Adelsdorf 
 

Samstag 28.05.2016 
 
13.00 Uhr D1 Junioren – SpVgg Uehlfeld 
 

Sonntag 29.05.2016 

 
10.30 Uhr B Junioren – 1 FC Hersbruck 
13.00 Uhr SpVgg Hausen – ASV Weisendorf 2 
15.00 Uhr SpVgg Zeckern – ASV Weisendorf 
 

Spiele unter Vorbehalt, Änderungen möglich 

 
Nächste Ausschusssitzung ist am 06.06.2016 
um 19.30 Uhr im Vereinsheim 

 
Auswärtstermine sowie Termine der Kleinfeldmann-
schaften und vieles mehr unter  

www.asv-weisendorf.de 
 

 
 
 
 

 

Öffnungszeiten des Rathauses Weisendorf 
 

 

Montag und 
Mittwoch bis Freitag 

 
8.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 7.30 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr 

 

 

 

Anträge auf Feststellung einer Behinderung 
 

finden Sie auf der Homepage www.zbfs.bayern.de 
 

 

 

BITTE BEACHTEN!!! 

 

Bitte geben Sie Beiträge für das Amtsblatt in Zu-

kunft nur noch auf Datenträger oder per E-Mail in 

Word-Format an amtsblatt@weisendorf.de ab. 

 

Herzlichen Dank, Ihre Redaktion 

 

 

Notfall - Dienst 
der Wasserversorgung des Marktes Weisendorf 

an Wochenenden und Feiertagen 
 

Tel. 01 72 / 81 38 426 
 

 

Wichtige Informationen zur Beantragung                           

neuer Ausweisdokumente 

 
Die Beantragung eines neuen Personalausweises 
bzw.  Reisepasses  kann   nur  vom  Antragsteller 

persönlich erfolgen. 
 
Bitte bringen Sie zur Beantragung ihren derzeitigen 
Personalausweis/Reisepass mit, ein aktuelles biomet-
risches Lichtbild, sowie eine Geburts- bzw. Heiratsur-
kunde.  
 
Die Urkunde wird nur dann benötigt, wenn die vorheri-

gen Ausweispapiere nicht vom Markt Weisendorf 
ausgestellt wurden. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

 Frau Herbig, 09135 / 712028  

 Frau Umbach, 09135 / 712021   
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir keine ver-
bindlichen Auskünfte über Reisebedingungen ins Aus-
land erteilen können. Einreiseinformationen aller Län-

der finden Sie unter: www.auswaertiges-amt.de 
 

 
 

http://www.rgzv-rezelsdorf.de/
http://www.rgzv-rezelsdorf.de/
mailto:amtsblatt@weisendorf.de
http://www.auswaertiges-amt.de/
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Amt für Freizeit und Kultur  

 Kontakt und Information: 

Amt für Freizeit und Kultur  

Markt Weisendorf   

Gerbersleite 2    

91085 Weisendorf (Rathaus)  

Fon:  09135/7120-29/-39 

E-Mail: freizeitamt@weisendorf.de 

Weitere Infos unter www.weisendorf.de 

Öffnungszeiten: 
Mo.-Do.: 08.00-12.00 Uhr und Do.:  14.00-18.00 Uhr 

 

KULTUR 
Führung im Staatstheater Nürnberg und  

„Das weiße Rössl“ (25.06.16-Restplätze!) 
 

Es gibt noch Restplätze bei der Fahrt zur Lui-

senburg (10.07.16).  

Die Fahrt zu den Kreuzgangfestspielen ist be-

reits ausgebucht. 

FAMILIE 
LAMA Trekking für Familien 
im Anschluss gemeinsame Einkehr 
Samstag, 11.06.16 
Ab 09.00 Uhr (eigene Anreise/Treffpunkt) 
Gebühr: 20 € pro Familie 
Anmeldung erforderlich! 
Für alle Familien ab 6 Jahren! 
_____________________________________ 

SENIOREN 
Regelmäßige Veranstaltungen in den Bür-
gerstuben für Senioren/Innen 
 

WeiSenTreff 
Montag 15.00-17.30 Uhr 
Dienstag 09.00-12.30 Uhr 
 
Tanzen im Sitzen 
Donnerstag 09.00-11.00 Uhr 
 
Einer kocht, die anderen löffeln es aus 
Donnerstag 11.00-13.00 Uhr 
_____________________________________ 

Haben Sie Wünsche und Anregungen 
für das neue Programm Juli bis Dezem-
ber 2016? Dann teilen Sie uns doch Ihre 
Ideen mit! 

KINDER und JUGEND 
 

Sommerfreizeit Xanten  
13.08.-20.08.2016 
Für alle ab 8 Jahren 
390 € pro Kind (Geschwister zahlen die Hälfte) 
 
Gemeinsam fahren wir in die Xantener Südsee, 
das Wassersportparadies unweit von Warner 
Brothers Movie World. Beides werden wir natür-
lich voll nutzen und auch ein kleines Kletteraben-
teuer ist mit dabei. Bei gutem Wetter können wir 
jeden Tag in den See, der direkt vor unserer Haus-
tür liegt, springen! 
Meldet euch schnell an, die Plätze sind begrenzt! 
_________________________________________________ 

FERIENBETREUUNG 
 

Der Markt Weisendorf bietet, wie auch in den 
vergangenen Jahren, zusammen mit Kolping eine 
Sommerferienbetreuung in den ersten beiden 
Wochen im August an (01.08.-05.08 und 08.08-
12.08.16) 
 
Gebühr: 37,50 pro Woche und Kind 
(inkl. warmen Mittagessens, Getränken und Pro-
gramm) 
 
Die Betreuung findet täglich von 07.30 Uhr bis 
14.30 Uhr statt. (halbe Std. jeweils Hol- und 
Bringzeit) 
_________________________________________________ 

HINWEISE 
 

 
Die offene Werkstatt, immer mittwochs, muss 
derzeit leider entfallen! 
 
Der Jugendtreff Identity Club ist, aufgrund von 
Sanierungsarbeiten in der Mehrzweckhalle. erst 
wieder am 10.Juni 2016 geöffnet.  
 
Der Plan für den Haus- und Hofflohmarkt wird 
derzeit erstellt. Sie können ihn voraussichtlich ab 
nächster Woche auf www.weisendorf.de down-
loaden. Der Markt findet dann am Samstag, 
04.06.16 von 10.00-15.00 Uhr statt. 

mailto:freizeitamt@weisendorf.de
http://www.weisendorf.de/

